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Förderung bi- und trinationaler Studiengänge ab 2025/26: 
 

ALLGEMEINE INFORMATIONEN FÜR ANTRAGSTELLENDE KOOPERATIONEN 
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Die DFH kann nur Studiengänge fördern, die den jewe
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Bitte beachten Sie:  
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 Bitte vergessen Sie nicht die Unterschriften und Stempel der Hochschulleitungen sowie 
die Unterschriften der Programmbeauftragten beizufügen! Sollte die Hochschulleitung 
verhindert sein, kann der Antrag auch von jemandem unterschrieben werden, der 
durch die Hochschulleitung unterschriftenbefugt ist. In diesen Fällen ist die 
Rechtsverbindlichkeit nachzuweisen. Dies kann formlos erfolgen. 
 

 

 

Hinweise zu den Anlagen: 

Beachten Sie diesbezüglich bitte die Hinweise in der Ausschreibung sowie die Erläuterungen 
in den Hilfetexten (diese erreichen Sie über Ihren personalisierten Antrag in der Rubrik 
„Allgemeine Angaben“, Reiter „Anlagen upload“). 

Beispiele für die obligatorischen Anlagen (studiengangspezifische Kooperationsvereinbarung 
und Studienplan) finden Sie auch im Dokument „Anlage-annexe_1-2_zum_Antrag-
a_la_demande“ auf unserer Website (https://www.dfh-ufa.org/informationen-
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-  Auf welche Weise sie sicherstellen, dass ihre Programmteilnehmenden die erforderlichen 
sprachlichen Kompetenzen erwerben: Sprachtest beim Auswahlverfahren, Sprachkurse 
während des Studiengangs/-programms, Sprachtest bei der Prüfung zum Doppeldiplom, 
Zertifizierung, 

-  Auf welche Weise die deutsch-französischen interkulturellen Eigenheiten wahrgenommen 
und angeeignet werden.  

 
 
 
 

E)  Ablauf der Evaluation und Förderentscheidung 

 

Die Gesamtbewertung eines Antrags und nicht einzelne Punkte sind für die Begründung der 
Förderung bzw. Nicht-Förderung ausschlaggebend. 
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B Kooperation/Studien-
organisation und 
Sprachkompetenz (teil-
integrierte Studiengänge) 

Aufbau und 
Integrationsgrad des 
Studiengangs 
(vollintegrierte 
Studiengänge) 

200 Punkte 200 Punkte 200 Punkte  200 Punkte  

C Interkulturelle Dimension   40 Punkte 40 Punkte 40 Punkte 40 Punkte 

D Alleinstellungsmerkmal 
und innovative Aspekte 
des Studiengangs   

20 Punkte 20 Punkte 20 Punkte 20 Punkte 

E Öffentlichkeitsarbeit, 
Einbindung der 
Hochschulen und 
Alumniarbeit 

30 Punkte 30 Punkte 30 Punkte 30 Punkte 

F  Administrative Evaluation  15 Punkte 15 Punkte 60 Punkte 60 Punkte 

 
Die definitive Entscheidung über die Förderung eines Studiengangs fällt bei der 
Hochschulratssitzung der DFH im April. 
 
In den Tagen nach der Hochschulratssitzung erfolgt die Mitteilung der Förderentscheidung 
per Post an die Hochschulleitungen und per E-Mail an die Programmbeauftragten. 
 
Ein positiver Förderbescheid bei einem Neu- bzw. Weiterförderungsantrag bedeutet: 

 Der Studiengang wird entsprechend der geltenden Finanzierungsrichtlinien gefördert. 
 Die Kooperation sollte das Logo der DFH verwenden. 
 Der Studiengang wird von der DFH in der Studiengangsbroschüre und im 

Studienführer-Online beworben. Grundlage: Angaben im Antrag bzw. im Formular für 
den Studienführer-Online (verfügbar in Ihrem Bereich unter Infos Online auf der DFH-
Website, Kontakt: studienfuehrer(at)dfh-ufa.org). Die Partnerhochschulen können 
nach Eintritt in das 1. Förderjahr Mitgliedshochschulen der DFH werden (Die 
aktuellen Mitgliedschaftsregelungen der DFH können Sie unter https://www.dfh-
ufa.org/die-dfh/die-dfh-im-ueberblick/organisations
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Ein negativer Förderbescheid bei Neuanträgen bedeutet: 
 Eine erneute Antragstellung ist im Rahmen der nächsten Ausschreibung möglich. 

 
Im Falle einer größeren strukturellen Änderung eines bereits geförderten DFH-Studiengangs 
wird der zuvor geförderte DFH-Studiengang als Auslaufmodell eingestuft und es tritt die 
Vertrauensschutzregel für die in diesen Studiengang ordnungsgemäß bei der DFH 
eingeschriebenen Studierenden in Kraft. 
 
 
F)  Formale Kriterien und Haushaltsvorbehalt 

 

Das Antragsformular kann den antragstellenden Kooperationen ab Anfang Mai und nach 
Einreichen der gemeinsamen Online-Antragsankündigung und Erstellung des 
personalisierten Antrags zur Verfügung gestellt werden. 
 
Der ordnungsgemäß ausgefüllte Online-Antrag (ausgefülltes Formular mit allen notwendigen 


